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Zitat von Honigkeks

Ich habe schon vor für die gleiche Arbeit das gleiche Gehalt zu verlangen.

Bei gleicher Qualifikation!

Hast du das 2. Staatsexamen nicht, machst du vielleicht die gleiche Arbeit - aber nicht gleich
gut. Und das schlägt sich natürlich auch im Gehalt nieder.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/45411-einstufung-mittelschullehrer-im-angestelltenverh%C3%A4ltnis-e11-oder-
e12-in-bayern/?postID=428057#post428057

https://www.lehrerforen.de/thread/45411-einstufung-mittelschullehrer-im-angestelltenverh%C3%A4ltnis-e11-oder-e12-in-bayern/?postID=427679#post427679
https://www.lehrerforen.de/thread/45411-einstufung-mittelschullehrer-im-angestelltenverh%C3%A4ltnis-e11-oder-e12-in-bayern/?postID=428057#post428057
https://www.lehrerforen.de/thread/45411-einstufung-mittelschullehrer-im-angestelltenverh%C3%A4ltnis-e11-oder-e12-in-bayern/?postID=428057#post428057

